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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elek-
tronische Steuereinrichtung eines elektrischen An-
triebssystems, mit einer Zentraleinheit, 
– wobei in einem Normalbetrieb die Zentraleinheit 
von einer übergeordneten Steuereinrichtung eine 
Folge von Lage-, Drehzahl- oder Momentsollwer-
ten entgegen nimmt, anhand der entgegen ge-
nommenen Sollwerte und korrespondierender Ist-
werte Stromsollwerte ermittelt und die Stromsoll-
werte an mindestens eine Antriebseinheit über-
mittelt.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin 
eine elektronische Antriebseinheit eines elektrischen 
Antriebssystems, mit einer Zentraleinheit, 
– wobei die Zentraleinheit in einem Normalbetrieb 
von einer Steuereinrichtung eine Folge von 
Stromsollwerten entgegen nimmt, anhand der 
Stromsollwerte Ansteuersignale für eine Anzahl 
von Leistungsschaltern ermittelt, mittels derer ein 
Elektromotor entsprechend dem Stromsollwert an 
eine Stromversorgung angeschaltet wird, und an 
die Leistungsschalter ausgibt.

[0003] Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung 
ein elektrisches Antriebssystem, bestehend aus ei-
ner elektronischen Steuereinrichtung der oben be-
schriebenen Art und mindestens einer elektronischen 
Antriebseinheit der obenstehend beschriebenen Art, 
wobei die Steuereinrichtung mit der Antriebseinheit 
datentechnisch verbunden ist.

[0004] Ein elektrisches Antriebssystem weist eine 
elektronische Steuereinrichtung, eine Anzahl (min-
destens einen) von Elektromotoren sowie pro Elek-
tromotor je eine elektronische Ansteuereinheit auf. 
Der elektronischen Steuereinrichtung wird von einer 
übergeordneten Steuereinrichtung (z. B. einer spei-
cherprogrammierbaren Steuerung oder einer numeri-
schen Steuerung) getaktet eine Folge von Sollwerten 
vorgegeben. Die Sollwerte sind in der Regel Lage-, 
Drehzahl- oder Momentsollwerte.

[0005] Die Sollwerte werden innerhalb der Steuer-
einrichtung von einer Zentraleinheit der Steuerein-
richtung entgegen genommen. Die Zentraleinheit er-
mittelt anhand der Sollwerte Stromsollwerte und 
übermittelt die Stromsollwerte über eine Ausgangs-
schnittstelle der Steuereinrichtung und eine Ein-
gangsschnittstelle der Antriebseinheit an die An-
triebseinheit.

[0006] In der Antriebseinheit nimmt eine Zentralein-
heit die Stromsollwerte entgegen und ermittelt an-
hand der Stromsollwerte Ansteuersignale für eine 
Anzahl (mindestens einen) von Leistungsschaltern 
und gibt die Ansteuersignale an die Leistungsschal-
ter aus. Die Leistungsschalter sind in der Regel Be-

standteile der Antriebseinheit. In diesem Fall werden 
die Leistungsschalter von der Zentraleinheit direkt 
angesteuert. Es ist denkbar, dass die Leistungsschal-
ter nicht Bestandteile der Antriebseinheit sind. In die-
sem Fall gibt die Zentraleinheit über eine Ausgangs-
schnittstelle die Ansteuersignale für die Leistungs-
schalter aus.

[0007] Eine Überwachung des Elektromotors durch 
die Steuereinrichtung des Antriebssystems ist prinzi-
piell möglich. Mittels der vorstehend beschriebenen 
Vorgehensweise ist ein Abschalten des Elektromo-
tors jedoch nur dann gewährleistet, wenn alle rele-
vanten Komponenten (Steuereinrichtung, Antriebs-
einheit, Leistungsschalter) ordnungsgemäß funktio-
nieren. Fällt hingegen eine der genannten Kompo-
nenten aus, ist das Abschalten des Elektromotors 
nicht mehr gewährleistet.

[0008] Um ein sicheres Abschalten gewährleisten 
zu können, wird in Sicherheitsvorschriften (beispiel-
haft sei die IEC 61508 genannt) gefordert, dass jeder 
Einzelfehler sicher erkannt wird und die Stromversor-
gung des Elektromotors bei Erkennen eines Einzel-
fehlers sicher unterbrochen wird. Hierzu sind zwei 
voneinander unabhängige Abschalteinrichtungen er-
forderlich, die von zwei voneinander unabhängigen 
Einheiten angesteuert werden.

[0009] Das sichere Erkennen von Einzelfehlern 
kann beispielsweise dadurch gewährleistet werden, 
dass alle Signalwege und alle signalverarbeitenden 
Komponenten redundant (also mindestens zweika-
nalig) ausgelegt sind. Derartige Antriebssysteme 
sind allgemein bekannt. Bei diesen Antriebssyste-
men wird die Überwachung durch Zentraleinheiten 
realisiert, die als relativ leistungsfähige Prozessoren 
ausgebildet sein müssen.

[0010] Es ist möglich, dass die Zentraleinheit der 
elektronischen Steuereinrichtung eine der Zentralein-
heiten ist, welche die Überwachung realisieren.

[0011] Es ist auch schon bekannt, dass in Signal-
flussrichtung gesehen aufeinander folgende Kompo-
nenten sich gegenseitig überwachen können. Bei-
spielsweise können sich eine übergeordnete und 
eine untergeordnete Steuerung gegenseitig überwa-
chen. In diesem Fall werden für die gegenseitige 
Überwachung Zentraleinheiten benötigt, die als rela-
tiv leistungsfähige Prozessoren ausgebildet sind.

[0012] Die Zentraleinheit der Antriebseinheit ist re-
lativ leistungsschwach. Im Normalbetrieb muss sie 
lediglich anhand der Stromsollwerte die Ansteuersig-
nale für die Leistungsschalter ermitteln und ausge-
ben können. Die Zentraleinheit der Antriebseinheit ist 
in der Regel nicht in der Lage, die erforderliche Über-
wachung der ihr übergeordneten elektronischen 
Steuereinrichtung zu übernehmen.
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[0013] Es ist natürlich denkbar, die Antriebseinheit 
mit einer hinreichend leistungsstarken Zentraleinheit 
zu versehen. Dies würde jedoch die Kosten der An-
triebseinheit erhöhen. Dieser Weg wird daher im 
Stand der Technik nicht ergriffen.

[0014] Auf dem Gebiet der speicherprogrammierba-
ren Steuerungen ist bereits die sichere Programm-
verarbeitung mit einem einzigen Prozessor bekannt. 
Bei diesem Verfahren wird in der Regel mit der soge-
nannten codierten Programmierung gearbeitet. Die 
codierte Programmierung als solche ist bekannt.

[0015] Bei der codierten Programmierung wird in 
üblicher Weise ein Anwenderprogramm in Klartext 
erstellt. Anhand des Anwenderprogramms erzeugt 
ein Übersetzungsprogramm ein Steuerprogramm, 
das einen Nutzteil und einen Zusatzteil aufweist. Der 
Nutzteil weist die Funktionalität auf, die ihm durch 
das Anwenderprogramm vorgegeben wird. Der Zu-
satzteil ist derart ausgebildet, dass er dieselben Ein-
gangsgrößen erhält wie der Nutzteil, seine Ausgaben 
(bzw. mindestens eine der Ausgaben) jedoch das 
n-fache der korrespondierenden Ausgabe des Nutz-
teils sind bzw. ist. n ist eine geeignet bestimmte Prim-
zahl.

[0016] Das Ausgabesignal des Zusatzteils ent-
spricht Prüfinformationen, die für sich oder in Verbin-
dung mit mindestens einem weiteren im Überwa-
chungsbetrieb an die mindestens eine Antriebsein-
heit übermittelten Signal dafür charakteristisch sind, 
ob die speicherprogrammierbare Steuerung ord-
nungsgemäß funktioniert. Denn das mittels des Zu-
satzteils generierte Ausgangssignal kann nur ganz 
bestimmte Werte annehmen. Wenn diese Werte 
nicht angenommen werden, ist dies ein Indiz für eine 
Fehlfunktion der speicherprogrammierbaren Steue-
rung.

[0017] Im Stand der Technik überträgt die speicher-
programmierbare Steuerung die Prüfinformationen 
an eine andere Baugruppe. Diese andere Baugruppe 
überprüft, ob sie die Prüfinformationen erhält und ob 
die Prüfinformationen ordnungsgemäß sind. Erhält 
sie die Prüfinformationen nicht oder sind die Prüfin-
formationen nicht ordnungsgemäß, wird eine Fehler-
reaktion ergriffen, insbesondere eine von der spei-
cherprogrammierbaren Steuerung gesteuerte Anlage 
in einen sicheren Zustand überführt.

[0018] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Steuereinrichtung eines elektrischen 
Antriebssystems, eine Antriebseinheit eines elektri-
schen Antriebssystems sowie ein entsprechendes 
Antriebssystem zu schaffen, mittels derer auf einfa-
che und kostengünstige Weise im Fehlerfall ein si-
cheres Unterbrechen der Stromversorgung des Elek-
tromotors möglich ist.

[0019] Die Aufgabe wird durch eine elektronische 
Steuereinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 
1, eine elektronische Antriebseinheit mit den Merk-
malen des Anspruchs 13 und ein elektrisches An-
triebssystem mit den Merkmalen des Anspruchs 27 
gelöst.

[0020] Erfindungsgemäß prüft die Zentraleinheit in 
einem Überwachungsbetrieb, ob ein von der mindes-
tens einen Antriebseinheit angesteuerter Elektromo-
tor sich in einem sicheren Zustand befindet. In dem 
Fall, dass der Elektromotor sich nicht im sicheren Zu-
stand befindet, übermittelt die Zentraleinheit an eine 
erste Abschalteinrichtung und an die Antriebseinheit 
je ein Abschaltsignal. Eine Stromversorgung des 
Elektromotors ist sowohl mittels der ersten Abschalt-
einrichtung als auch mittels der Antriebseinheit unter-
brechbar. Weiterhin generiert die Zentraleinheit der 
elektronischen Steuereinrichtung zumindest im Über-
wachungsbetrieb Prüfinformationen, die für sich oder 
in Verbindung mit mindestens einem weiteren im 
Überwachungsbetrieb an die mindestens eine An-
triebseinheit übermittelten Signal dafür charakteris-
tisch sind, ob die Steuereinrichtung ordnungsgemäß
funktioniert, und übermittelt die Prüfinformationen an 
die mindestens eine Antriebseinheit.

[0021] Die Zentraleinheit der elektronischen An-
triebseinheit prüft in einem Überwachungsbetrieb, ob 
ihr von der Steuereinrichtung ein Abschaltsignal 
übermittelt wird. Im Fall der Übermittlung des Ab-
schaltsignals unterbricht sie eine Stromversorgung 
des Elektromotors über eine zweite Abschalteinrich-
tung. Die Zentraleinheit der elektronischen Antriebs-
einheit prüft im Überwachungsbetrieb ferner, ob ihr 
von der Steuereinrichtung die Prüfinformationen 
übermittelt werden und ob die Prüfinformationen kor-
rekt sind. Im Fall, dass die Prüfinformationen nicht 
übermittelt werden oder nicht ordnungsgemäß sind, 
unterbricht sie ebenfalls über die zweite Abschaltein-
richtung die Stromversorgung des Elektromotors.

[0022] Auf Grund der Ausgestaltung der Steuerein-
richtung ist auf Seiten der Antriebseinheit keine leis-
tungsstarke Zentraleinheit erforderlich. Denn die 
Zentraleinheit der Antriebseinheit der vorliegenden 
Erfindung muss lediglich in der Lage sein, die Prüfin-
formationen zu überprüfen. Hingegen ist – im Gegen-
satz zum Stand der Technik – kein zweiter, leistungs-
starker Prozessor erforderlich, der parallel zur Zen-
traleinheit der Steuereinrichtung die Überwachungs-
funktionen ausführt.

[0023] Es ist möglich, dass die Zentraleinheit der 
Steuereinrichtung den Überwachungsbetrieb stets 
parallel zum Normalbetrieb ausführt. Es ist weiterhin 
möglich, dass die Zentraleinheit der Steuereinrich-
tung selbsttätig ermittelt, ob sie den Normalbetrieb 
oder den Überwachungsbetrieb ausführt. Vorzugs-
weise nimmt die Zentraleinheit von der übergeordne-
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ten Steuereinrichtung einen Betriebsmodusbefehl 
entgegen und entscheidet anhand des Betriebsmo-
dusbefehls, ob sie den Normalbetrieb oder den Über-
wachungsbetrieb annimmt.

[0024] Der sichere Zustand, auf dessen Einhalten 
der Elektromotor im Überwachungsbetrieb über-
wacht wird, ist prinzipiell beliebig wählbar. Typische 
sichere Zustände sind Stillstand des Elektromotors, 
Drehen des Elektromotors mit einer kleinen Dreh-
zahl, die unterhalb einer Grenzdrehzahl liegt, oder 
Einhalten eines maximalen Grenzmoments. Es ist 
möglich, dass der sichere Zustand der Steuereinrich-
tung des Antriebssystems von außen vorgegeben 
wird. Vorzugsweise ist der sichere Zustand durch in 
der Steuereinrichtung des elektrischen Antriebssys-
tems hinterlegte Einstellungen bestimmt.

[0025] Es ist möglich, dass die Zentraleinheit der 
Steuereinrichtung einen Sollwertparameter entgegen 
nimmt. Anhand des Sollwertparameters kann die 
Zentraleinheit der Steuereinrichtung gegebenenfalls 
entscheiden, ob die von ihr entgegen genommenen 
Sollwerte Lage-, Drehzahl- oder Momentsollwerte 
sind. Diese Vorgehensweise ermöglicht einen flexib-
leren Betrieb der Steuereinrichtung des Antriebssys-
tems.

[0026] Es ist möglich, dass das an die Antriebsein-
heit übermittelte Abschaltsignal in den Prüfinformati-
onen enthalten ist. Alternativ kann das an die An-
triebseinheit übermittelte Abschaltsignal ein von den 
Prüfinformationen verschiedenes Signal sein.

[0027] Für die Ermittlung der Prüfinformationen 
durch die Zentraleinheit der Steuereinrichtung kom-
men verschiedene Möglichkeiten in Frage. Bevorzugt 
ist, dass die Zentraleinheit der Steuereinrichtung die 
Prüfinformationen anhand der Sollwerte durch co-
dierte Programmierung ermittelt.

[0028] Die Zentraleinheit der Antriebseinheit über-
prüft die Prüfinformationen stets auf eine Weise, an-
hand derer sie erkennen kann, ob die Prüfinformatio-
nen ordnungsgemäß sind. Wenn die Prüfinformatio-
nen durch codierte Programmierung ermittelt worden 
sind, überprüft die Zentraleinheit der Antriebseinheit 
die Prüfinformationen dahingehend, ob sie im Sinne 
einer codierten Programmierung mit einer vorbe-
stimmten Zahl und/oder mit dem mindestens einen 
weiteren im Überwachungsbetrieb an die Antriebs-
einheit übermittelten Signal korrespondieren.

[0029] Es ist möglich, dass die Zentraleinheit der 
Steuereinrichtung die Prüfinformationen auch im 
Normalbetrieb generiert und an die mindestens eine 
Antriebseinheit übermittelt. Beispielsweise kann die 
Zentraleinheit der Steuereinrichtung stets prüfen, ob 
der Elektromotor sich im sicheren Zustand befindet, 
die Prüfinformationen ermitteln und die Prüfinformati-

onen übermitteln. Lediglich das Übermitteln der Ab-
schaltsignale an die erste Abschalteinrichtung und 
die Antriebseinheit unterbleibt. Der Unterschied zwi-
schen Normalbetrieb und Überwachungsbetrieb be-
steht in diesem Fall darin, dass im Normalbetrieb die 
Ausgabe der Abschaltsignale deaktiviert ist, im Über-
wachungsbetrieb aktiviert.

[0030] Hiermit korrespondierend ist es möglich, 
dass auf Seiten der Antriebseinheit der Normalbe-
trieb und der Überwachungsbetrieb identisch sind. 
Alternativ wäre es jedoch auch möglich, den Überwa-
chungsbetrieb aktivierbar und deaktivierbar zu ge-
stalten.

[0031] Es ist möglich, dass die Zentraleinheit der 
Steuereinrichtung die erste Abschalteinrichtung di-
rekt ansteuert. Vorzugsweise steuert die Zentralein-
heit der Steuereinrichtung die erste Abschalteinrich-
tung über die Antriebseinheit an. In diesem Fall 
nimmt die Antriebseinheit auch das Abschaltsignal 
für die erste Abschalteinrichtung entgegen und leitet 
es an die erste Abschalteinrichtung weiter. Vorzugs-
weise erfolgt das Weiterleiten unter Umgehung der 
Zentraleinheit der Antriebseinheit.

[0032] Die Zentraleinheit der Steuereinheit ist in der 
Regel als Prozessor ausgebildet, der ein Steuerpro-
gramm abarbeitet. Vorzugsweise weist somit die 
Steuereinrichtung eine Speichereinrichtung auf, in 
der das Steuerprogramm hinterlegt ist. Die Zentral-
einheit führt in diesem Fall ihre Funktionen unter Ab-
arbeitung des Steuerprogramms aus. Das Steuerpro-
gramm ist vorzugsweise als Systemprogramm aus-
gebildet, das vom Anwender nicht änderbar ist.

[0033] Die Zentraleinheit der Antriebseinheit ist vor-
zugsweise in einen ASIC integriert. Sie kann schal-
tungstechnisch derart ausgebildet sein, dass sie 
ohne Abarbeitung eines Steuerprogramms arbeitet. 
Es ist alternativ möglich, dass die Antriebseinheit 
eine Speichereinrichtung aufweist, in der ein Steuer-
programm hinterlegt ist, und dass die Zentraleinheit 
der Antriebseinheit ihre Funktionen unter Abarbei-
tung des Steuerprogramms ausführt.

[0034] Auch das Steuerprogramm für die Zentral-
einheit der Antriebseinheit ist – so vorhanden – vor-
zugsweise als Systemprogramm ausgebildet, das 
vom Anwender nicht änderbar ist.

[0035] Die Speichereinrichtung kann gegebenen-
falls in den ASIC integriert sein.

[0036] Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben 
sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen in Verbindung mit den Zeichnun-
gen. Es zeigen in Prinzipdarstellung:

[0037] Fig. 1 ein Blockschaltbild eines elektrischen 
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Antriebssystems,

[0038] Fig. 2 und Fig. 3 Ablaufdiagramme und

[0039] Fig. 4 eine Abwandlung von Fig. 1.

[0040] Gemäß Fig. 1 weist ein elektrisches An-
triebssystem eine übergeordnete Steuereinrichtung 
1, eine elektronische Steuereinrichtung 2, mindes-
tens eine elektronische Antriebseinheit 3 und min-
destens einen Elektromotor 4 auf. Die übergeordnete 
Steuereinrichtung 1 kann beispielsweise eine spei-
cherprogrammierbare Steuerung oder eine numeri-
sche Steuerung sein. Die Anzahl von Elektromotoren 
4 korrespondiert mit der Anzahl von Antriebseinhei-
ten 3.

[0041] Die elektronische Steuereinrichtung 2 weist 
eine Ausgangsschnittstelle 5 auf. Die Antriebseinheit 
3 weist eine Eingangsschnittstelle 6 auf. Die Aus-
gangsschnittstelle 5 der elektronischen Steuerein-
richtung 2 und die Eingangsschnittstelle 6 der An-
triebseinheit 3 sind datentechnisch miteinander ver-
bunden.

[0042] Wenn mehr als eine Antriebseinheit 3 vor-
handen ist, können diese auf verschiedene Weise mit 
der elektronischen Steuereinrichtung 2 verbunden 
sein. Beispielsweise ist eine Anbindung über ein Bus-
system denkbar. Es ist weiterhin denkbar, dass die 
elektronische Steuereinrichtung 2 eine Anzahl von 
Ausgangsschnittstellen 5 aufweist und jede Aus-
gangsschnittstelle 5 mit genau einer Antriebseinheit 
3 verbunden ist.

[0043] Die elektronische Steuereinrichtung 2 weist 
eine Zentraleinheit 7 auf. Die Zentraleinheit 7 ist in 
der Regel als Mikroprozessor 7 ausgebildet. Wenn 
sie als Mikroprozessor 7 ausgebildet ist, arbeitet sie 
im Betrieb ein Steuerprogramm 8 ab, das in einer 
Speichereinrichtung 9 der elektronischen Steuerein-
richtung 2 hinterlegt ist. Die Zentraleinheit 7 führt in 
diesem Fall ihre nachfolgend näher beschriebenen 
Funktionen unter Abarbeitung des Steuerprogramms 
8 aus.

[0044] Das Steuerprogramm 8 ist als Systempro-
gramm 8 ausgebildet. Es ist also kein Anwenderpro-
gramm, das von einem in Fig. 1 nicht dargestellten 
Anwender nach Bedarf geändert werden kann. Viel-
mehr wird das Steuerprogramm 8 vom Hersteller der 
elektronischen Steuereinrichtung 2 in einen nicht 
flüchtigen Speicher 10 (z. B. einen EEPROM-Spei-
cher) eingeschrieben. Der Speicher 10 wird als Spei-
chereinrichtung 9 in die elektronische Steuereinrich-
tung 2 eingebracht. Er entspricht einem Datenträger 
im Sinne der vorliegenden Erfindung.

[0045] Auf Grund der Programmierung mit dem 
Steuerprogramm 8 arbeitet die elektronische Steuer-

einrichtung 2 gemäß Fig. 2 vorzugsweise wie folgt:  
Die elektronische Steuereinrichtung 2 prüft in einem 
Schritt S1, ob ihr von der übergeordneten Steuerein-
richtung 1 über eine Eingangsschnittstelle 11 Para-
meter C, T vorgegeben werden. Wenn dies der Fall 
ist, geht die elektronische Steuereinrichtung 2 zu 
Schritten S2 bis S4 über. Anderenfalls geht sie direkt 
zu einem Schritt S5 über.

[0046] Im Schritt S2 nimmt die elektronische Steuer-
einrichtung 2 die übermittelten Parameter C, T entge-
gen. Im Schritt S3 bestimmt die Zentraleinheit 7 an-
hand des Parameters C eine Reglercharakteristik für 
die Zentraleinheit 7. Beispielsweise kann mittels des 
Parameters C eingestellt werden, ob die Zentralein-
heit 7 als P-, PI-, als PID-, als PT1-Regler usw. arbei-
tet, welche Proportionalverstärkung der Regler auf-
weist, welche Integrationszeitkonstante der Regler 
aufweist usw.. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, 
dass der Parameter C nicht notwendigerweise ein 
skalarer Parameter ist. Er kann vielmehr auch eine 
Vektorgröße sein.

[0047] Anhand des Parameters T bestimmt die Zen-
traleinheit 7 im Rahmen des Schrittes S4, ob sie von 
ihr noch entgegen zu nehmende Sollwerte W* als La-
gesollwerte, als Drehzahlsollwerte oder als Moment-
sollwerte behandelt.

[0048] Mittels der Parameter C, T wird die Funkti-
onsweise der Zentraleinheit 7 beeinflusst. Es wird 
aber nicht das Steuerprogramm 8 geändert. Es wird 
lediglich eingestellt, auf welche Art und Weise das 
Steuerprogramm 8 abgearbeitet wird.

[0049] Die Schritte S1 bis S4 sind nur optional. Sie 
können gegebenenfalls entfallen. Sie sind aus die-
sem Grund in Fig. 2 nur gestrichelt dargestellt.

[0050] In einem Schritt S5 nimmt die Zentraleinheit 
7 von der übergeordneten Steuereinrichtung einen 
Betriebsmodusbefehl M entgegen. Anhand des Be-
triebsmodusbefehls M entscheidet die Zentraleinheit 
7 in einem Schritt S6, ob sie einen Normalbetrieb 
oder einen Überwachungsbetrieb annimmt. Sie setzt 
zu diesem Zweck den entsprechenden Betriebsmo-
dus.

[0051] Im Schritt S7 nimmt die Zentraleinheit 7 der 
elektronischen Steuereinrichtung 2 über die Ein-
gangsschnittstelle 11 von der übergeordneten Steu-
ereinrichtung 1 einen Sollwert W* entgegen. Der Soll-
wert W* ist, wie bereits erwähnt, in der Regel ein La-
gesollwert, ein Drehzahlsollwert oder ein Moment-
sollwert.

[0052] In einem Schritt S8 nimmt die Zentraleinheit 
7 der elektronischen Steuereinrichtung 2 einen Ist-
wert W des Elektromotors 4 entgegen. Der Istwert W 
korrespondiert mit dem Sollwert W*.
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[0053] Wenn der Sollwert W* ein Lagesollwert ist, ist 
also auch der Istwert W ein Lageistwert usw.. Der Ist-
wert W wird der Zentraleinheit 7 auf übliche Weise 
zugeführt.

[0054] In einem Schritt S9 ermittelt die Zentralein-
heit 7 anhand des Sollwertes W*, des Istwertes W 
und der Reglercharakteristik der Zentraleinheit 7 ei-
nen Stromsollwert I*.

[0055] In einem Schritt S10 übermittelt die Zentral-
einheit 7 über die Ausgangsschnittstelle 5 den Strom-
sollwert I* an die Antriebseinheit 3.

[0056] In einem Schritt S11 generiert die Zentralein-
heit 7 der elektronischen Steuereinrichtung 2 Prüfin-
formationen P. Die Prüfinformationen P sind für sich 
oder in Verbindung mit mindestens einem Stromsoll-
wert I* dafür charakteristisch, ob die elektronische 
Steuereinrichtung 2 ordnungsgemäß funktioniert.

[0057] Die ermittelten Prüfinformationen P können 
prinzipiell beliebig sein, solange anhand der Prüfin-
formationen P – gegebenenfalls in Verbindung mit 
mindestens einem Stromsollwert I* – erkennbar ist, 
ob die elektronische Steuereinrichtung 2 ordnungs-
gemäß funktioniert. Beispielsweise kann das Steuer-
programm 8 einen Nutzteil 8' und einen Zusatzteil 8''
aufweisen. Beiden Teilen 8', 8'' führt die Zentralein-
heit 7 den Sollwert W* und den Istwert W zu. Der 
Nutzteil 8' ermittelt anhand des Sollwerts W* und des 
Istwerts W den korrespondierenden Stromsollwert I*.

[0058] Der Zusatzteil 8'' ist automatisch anhand des 
Nutzteils 8' erzeugt worden. Der Zusatzteil 8'' liefert 
bei ordnungsgemäßem Funktionieren der elektroni-
schen Steuereinrichtung 2 als Prüfinformationen P 
beispielsweise stets das n-fache des Stromsollwerts 
I*. n ist eine geeignet bestimmte Primzahl. Diese Art 
der Erzeugung der Prüfinformationen P ist Fachleu-
ten als codierte Programmierung bekannt.

[0059] In einem Schritt S12 prüft die Zentraleinheit 7
der Steuereinrichtung 2, ob sie sich im Normalbetrieb 
befindet.

[0060] Wenn die Zentraleinheit 7 der Steuereinrich-
tung 2 sich im Normalbetrieb befindet, führt sie einen 
Schritt S13 aus. Im Schritt S13 prüft die Zentralein-
heit 7 der elektronischen Steuereinrichtung 2, ob sie 
einen internen Fehler der elektronischen Steuerein-
richtung 2 und/oder einen externen Fehler in einer 
anderen Einheit (z. B. dem Elektromotor 4 oder der 
Antriebseinheit 3) erkennt. Wenn ein derartiger Feh-
ler erkannt wird, geht die Zentraleinheit 7 zu einem 
Schritt S14 über. Im Schritt S14 übermittelt die Zen-
traleinheit 7 ein erstes Abschaltsignal A1 an eine ers-
te Abschalteinrichtung 12. Mittels der ersten Ab-
schalteinrichtung 12 ist es möglich, eine Stromver-
sorgung U des Elektromotors 4 zu unterbrechen.

[0061] Im Rahmen des Schrittes S14 übermittelt die 
Zentraleinheit 7 der elektronischen Steuereinrichtung 
2 weiterhin ein zweites Abschaltsignal A2 an die An-
triebseinheit 3. Auch die Antriebseinheit 3 ist daher in 
der Lage, die Stromversorgung U des Elektromotors 
4 zu unterbrechen.

[0062] Zusätzlich kann die Zentraleinheit 7 im Rah-
men des Schrittes S14 die Prüfinformationen P modi-
fizieren, so dass die Prüfinformationen P nicht mehr 
ordnungsgemäß sind. Die nicht mehr ordnungsge-
mäßen Prüfinformationen P übermittelt sie im Rah-
men des Schrittes S14 an die Antriebseinheit 3.

[0063] Sodann geht die Zentraleinheit 7 zu einem 
Schritt S15 über, in dem sie eine Fehlerreaktion aus-
führt. Beispielsweise kann die Zentraleinheit 7 ein 
Reset-Signal abwarten.

[0064] Wenn im Schritt S13 kein Fehler erkannt 
wurde, geht die Zentraleinheit 7 zu einem Schritt S16 
über, in dem sie die (unmodifizierten und daher ord-
nungsgemäßen) Prüfinformationen P an die An-
triebseinheit 3 übermittelt. Ausgehend vom Schritt 
S16 geht die Zentraleinheit 7 zum Schritt S1 (so vor-
handen) oder zum Schritt S5 zurück.

[0065] Wenn die Zentraleinheit 7 der Steuereinrich-
tung 2 sich nicht im Normalbetrieb befindet, geht sie 
vom Schritt S12 zu einem Schritt S17 über. Im Schritt 
S17 prüft die Zentraleinheit 7, ob der Elektromotor 4
sich in einem sicheren Zustand befindet. Beispiels-
weise kann die Zentraleinheit 7 überprüfen, ob der 
Istwert W oder eine zeitliche Änderung des Istwerts 
W dem sicheren Zustand entspricht. Der sichere Zu-
stand ist vorzugsweise durch Einstellungen be-
stimmt, die in der Steuereinrichtung 2 in einem ent-
sprechenden Einstellungsspeicher 10' hinterlegt 
sind.

[0066] Je nach dem Ergebnis der Überprüfung des 
Schrittes S17 geht die Zentraleinheit 7 entweder zum 
Schritt S13 oder zum Schritt S14 über. Insbesondere 
geht die Zentraleinheit 7 zum Schritt S13 über, wenn 
der Elektromotor 4 sich im sicheren Zustand befindet. 
Hiermit korrespondierend geht die Zentraleinheit 7
zum Schritt S14 über, wenn der Elektromotor 4 sich 
nicht im sicheren Zustand befindet.

[0067] Das an die Antriebseinheit 3 übermittelte 
zweite Abschaltsignal A2 kann ein eigenes, von den 
Prüfinformationen P verschiedenes Signal A2 sein. 
Alternativ kann es in den Prüfinformationen P enthal-
ten sein.

[0068] Gemäß Fig. 1 ist die erste Abschalteinrich-
tung 12 Bestandteil der Antriebseinheit 3. Die Zen-
traleinheit 7 übermittelt daher das für die erste Ab-
schalteinrichtung 12 bestimmte erste Abschaltsignal 
A1 über die Antriebseinheit 3 an die erste Abschalt-
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einrichtung 12.

[0069] Aus der Darstellung von Fig. 2 ist ersichtlich, 
dass die Zentraleinheit 7 den Sollwert W* und den Ist-
wert W getaktet entgegen nimmt. Sie nimmt also eine 
Folge von Sollwerten W* und Istwerten W entgegen.

[0070] Aus Fig. 2 ist weiterhin ersichtlich, dass die 
Zentraleinheit 7 die Stromsollwerte I* getaktet an die 
Antriebseinheit 3 ausgibt. Gemäß Fig. 2 stimmen die 
beiden Takte miteinander überein. Dies ist jedoch 
nicht zwingend. Sie könnten auch voneinander ver-
schieden sein. Insbesondere könnten die Schritte S9 
und S10 in eine innere Schleife eingebunden sein, 
die mehrfach durchlaufen wird, bevor erneut die 
Schritte S7 und S8 ausgeführt werden.

[0071] Gemäß Fig. 2 werden weiterhin die Prüfin-
formationen P mit jedem Stromsollwert I* an die An-
triebseinheit 3 übermittelt. Auch dies ist nicht zwin-
gend erforderlich. Vielmehr kann es ausreichend 
sein, die Prüfinformationen P nur in größeren Zeitab-
ständen, beispielsweise einmal pro Minute oder ein-
mal pro Viertelstunde, an die Antriebseinheit 3 zu 
übermitteln.

[0072] Die Antriebeinheit 3 weist gemäß Fig. 1
ebenfalls eine Zentraleinheit 13 auf. Die Zentralein-
heit 13 kann gemäß Fig. 1 beispielsweise in einen 
ASIC 14 integriert sein. Sie kann, wie in Fig. 1 darge-
stellt, derart schaltungstechnisch ausgebildet sein, 
dass sie ohne Abarbeitung eines Steuerprogramms 
arbeitet.

[0073] Es ist möglich, dass die Antriebseinheit 3 in 
verschiedenen Betriebsarten arbeitet, insbesondere 
in einem Normalbetrieb und in einem Überwachungs-
betrieb. In diesem Fall ist ein entsprechendes Um-
schalten der Betriebsarten erforderlich. Im vorliegen-
den Fall sind die beiden Betriebsarten identisch. Sie 
werden also stets zusammen ausgeführt.

[0074] Gemäß den Fig. 1 und Fig. 3 nimmt die Zen-
traleinheit 13 der Antriebseinheit 3 im Betrieb über 
die Eingangsschnittstelle 6 von der elektronischen 
Steuereinrichtung 2 in einem Schritt S21 einen 
Stromsollwert I* entgegen. Weiterhin nimmt sie im 
Rahmen des Schrittes S21 auch die Prüfinformatio-
nen P entgegen. Sofern von der Zentraleinheit 7 der 
Steuereinrichtung 2 ein Abschaltsignal A2 für die 
Zentraleinheit 13 der Antriebseinheit 3 übermittelt 
wird, nimmt die Zentraleinheit 13 im Schritt S21 auch 
das Abschaltsignal A2 entgegen.

[0075] Der Zentraleinheit 13 der Antriebseinheit 3
wird weiterhin in üblicher Weise ein Stromistwert I zu-
geführt, den sie in einem Schritt S22 entgegen 
nimmt.

[0076] In einem Schritt S23 ermittelt die Zentralein-

heit 13 der Antriebseinheit 3 anhand des Stromsoll-
wertes I* und des Stromistwerts I Ansteuersignale A* 
für eine Anzahl von Leistungsschaltern 15. Die Leis-
tungsschalter 15 sind in der Regel elektronische Leis-
tungsschalter 15, z. B. Leistungstransistoren oder 
Thyristoren.

[0077] Die Leistungsschalter 15 sind in der Regel 
Bestandteil der Antriebseinheit 3. Die Zentraleinheit 
13 steuert in diesem Fall die Leistungsschalter 15 un-
mittelbar entsprechend an. Die Zentraleinheit 13 gibt 
also die Ansteuersignale A* an die Leistungsschalter 
15 aus. Mittels der Leistungsschalter 15 wird der 
Elektromotor 4 an die Stromversorgung U angeschal-
tet.

[0078] In einem Schritt S24 überprüft die Zentralein-
heit 13 der Antriebseinheit 3, ob ihr von der Zentral-
einheit 7 der Steuereinrichtung 2 ein Abschaltsignal 
A2 übermittelt wurde. Falls das Abschaltsignal A2 der 
Zentraleinheit 13 der Antriebseinheit 3 als eigenes Si-
gnal A2 ermittelt wird, kann selbstverständlich direkt 
das Abschaltsignal A2 auf Vorhandensein überprüft 
werden. Falls das Abschaltsignal A2 in den Prüfinfor-
mationen P enthalten ist, wird es zuvor aus den Prüf-
informationen P extrahiert.

[0079] Falls der Zentraleinheit 13 das Abschaltsig-
nal A2 übermittelt wurde, steuert die Zentraleinheit 13
in einem Schritt S25 eine zweite Abschalteinrichtung 
16 an. Dadurch wird die Stromversorgung U des 
Elektromotors 4 unterbrochen.

[0080] Alternativ oder zusätzlich sperrt die Zentral-
einheit 13 in einem Schritt S26 das Ausgeben der An-
steuersignale A* an die Leistungsschalter 15. Auch 
auf diese Weise kann die Stromversorgung U des 
Elektromotors 4 unterbrochen werden.

[0081] Optional ist es weiterhin möglich, dass die 
Zentraleinheit 13 in einem Schritt S27 die erste Ab-
schalteinrichtung 12 ansteuert, die von der Zentral-
einheit 7 der Steuereinrichtung 2 direkt angesteuert 
wird.

[0082] In einem Schritt S28 führt die Zentraleinheit 
13 eine Fehlerreaktion aus. Beispielsweise kann sie 
ein Reset-Signal abwarten.

[0083] Gemäß Fig. 1 sind die erste Abschalteinrich-
tung 12, die zweite Abschalteinrichtung 16 und die 
Leistungsschalter 15 in Reihe geschaltet. Bereits 
durch entsprechendes Ansteuern eines dieser drei 
Elemente 12, 15, 16 wird somit die Stromversorgung 
des Elektromotors 4 unterbrochen.

[0084] Wenn der Zentraleinheit 13 das Abschaltsig-
nal A2 nicht übermittelt wurde, überprüft die Zentral-
einheit 13 der Antriebseinheit 2, ob die Prüfinformati-
onen P übermittelt wurden und ordnungsgemäß sind. 
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Im vorliegenden Fall, in dem die Prüfinformationen P 
durch codierte Programmierung erzeugt worden 
sind, prüft die Zentraleinheit 13 in einem Schritt S29, 
ob die Prüfinformationen P durch die vorbekannte 
Primzahl n teilbar sind. Alternativ oder zusätzlich 
prüft die Zentraleinheit 13 in einem Schritt S30, ob die 
Prüfinformationen P das n-fache des Stromsollwerts 
I* sind.

[0085] Wenn die durchgeführten Prüfungen positiv 
verlaufen, sind die Prüfinformationen P ordnungsge-
mäß. In diesem Fall geht die Zentraleinheit 13 zum 
Schritt S21 zurück. Wenn hingegen eine der Prüfun-
gen der Schritte S29 und S30 negativ verläuft, geht 
die Zentraleinheit 13 zum Schritt S25 über.

[0086] Die Abschaltsicherheit im Fehlerfall kann 
noch weiter erhöht werden, wenn auch die Zentral-
einheit 7 der Steuereinrichtung 2 nicht nur die erste 
Abschalteinrichtung 12 ansteuert, sondern zusätzlich 
die zweite Abschalteinrichtung 16 ansteuert und/oder 
das Ausgeben der Ansteuersignale A* im Fehlerfall 
sperrt.

[0087] Die Abschalteinrichtungen 12, 16 sind vor-
zugsweise elektromechanische Schalteinrichtungen. 
Es ist jedoch auch möglich, sie als elektronische 
Schalteinrichtungen zu realisieren.

[0088] Die erste Abschalteinrichtung 12 und die 
zweite Abschalteinrichtung 16 sind vorzugsweise Be-
standteile der Antriebseinheit 3. Die Antriebseinheit 3
nimmt daher unter anderem das in Fig. 1 gestrichelt 
eingezeichnete Abschaltsignal A1 der elektronischen 
Steuereinrichtung 2 für die erste Abschalteinrichtung 
12 entgegen. Das Abschaltsignal A1 leitet die An-
triebseinheit 3 unter Umgehung der Zentraleinheit 13
an die erste Abschalteinrichtung 12 weiter.

[0089] Bei der Darstellung gemäß Fig. 1 ist die Zen-
traleinheit 13 derart schaltungstechnisch ausgebil-
det, dass sie ohne Abarbeiten eines Steuerpro-
gramms arbeitet.

[0090] Die in Fig. 4 dargestellte Antriebseinheit 3
entspricht von ihrer Funktion der in Fig. 1 dargestell-
ten Antriebseinheit 3. Im Unterschied zur Antriebs-
einheit 3 von Fig. 1 arbeitet bei der Darstellung ge-
mäß Fig. 4 die Antriebseinheit 3 jedoch ein Steuer-
programm 17 ab, das in einer Speichereinrichtung 18
hinterlegt ist und die Funktionsweise der Zentralein-
heit 13 festlegt. Bei der Ausgestaltung gemäß Fig. 4
führt die Zentraleinheit 13 ihre obenstehend be-
schriebenen Funktion unter Abarbeitung des Steuer-
programms 17 aus.

[0091] Auch das Steuerprogramm 17 ist ein Sys-
temprogramm 17. Es ist von dem Anwender nicht än-
derbar, sondern wird vielmehr vom Hersteller der An-
triebseinheit 3 in die Speichereinrichtung 18 einge-

schrieben. Beispielsweise kann das Steuerpro-
gramm 17 mittels eines geeigneten Programmierge-
räts von einem Datenträger 19, auf dem das Steuer-
programm 17 gespeichert ist, ausgelesen und in die 
Speichereinrichtung 18 eingeschrieben werden.

[0092] Die Zentraleinheit 13 kann – wie bei der Aus-
führungsform gemäß Fig. 1 – weiterhin in einen ASIC 
14 integriert sein. Die Speichereinrichtung 18 kann 
außerhalb des ASICs 14 angeordnet sein. Sie kann 
aber auch in den ASIC 14 integriert sein.

[0093] Mittels der obenstehend beschriebenen Aus-
gestaltungen der elektronischen Steuereinrichtung 2
und der elektronischen Antriebseinheit 3 ist somit auf 
einfache und kostengünstige Weise eine Überwa-
chung der elektronischen Steuereinrichtung 2 reali-
sierbar.

[0094] Die obige Beschreibung dient ausschließlich 
der Erläuterung der vorliegenden Erfindung. Der 
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung soll hinge-
gen ausschließlich durch die beigefügten Ansprüche 
bestimmt sein.

Patentansprüche

1.  Elektronische Steuereinrichtung eines elektri-
schen Antriebssystems, mit einer Zentraleinheit (7),  
– wobei in einem Normalbetrieb die Zentraleinheit (7) 
von einer übergeordneten Steuereinrichtung (1) eine 
Folge von Lage-, Drehzahl- oder Momentsollwerten 
(W*) entgegen nimmt, anhand der entgegen genom-
menen Sollwerte (W*) und korrespondierender Ist-
werte (W) Stromsollwerte (I*) ermittelt und die Strom-
sollwerte (I*) an mindestens eine Antriebseinheit (3) 
übermittelt,  
– wobei in einem Überwachungsbetrieb die Zentral-
einheit (7) prüft, ob ein von der mindestens einen An-
triebseinheit (3) angesteuerter Elektromotor (4) sich 
in einem sicheren Zustand befindet, und in dem Fall, 
dass der Elektromotor (4) sich nicht im sicheren Zu-
stand befindet, an eine erste Abschalteinrichtung 
(12) und an die Antriebseinheit (3) je ein Abschaltsig-
nal (A1, A2) übermittelt, so dass eine Stromversor-
gung (U) des Elektromotors (4) sowohl mittels der 
ersten Abschalteinrichtung (12) als auch mittels der 
Antriebseinheit (3) unterbrechbar ist,  
– wobei die Zentraleinheit (7) zumindest im Überwa-
chungsbetrieb Prüfinformationen (P) generiert, die 
für sich oder in Verbindung mit mindestens einem 
weiteren im Überwachungsbetrieb an die mindestens 
eine Antriebseinheit (3) übermittelten Signal (I*) dafür 
charakteristisch sind, ob die Steuereinrichtung ord-
nungsgemäß funktioniert, und die Prüfinformationen 
(P) an die mindestens eine Antriebseinheit (3) über-
mittelt.

2.  Steuereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Zentraleinheit (7) von der 
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übergeordneten Steuereinrichtung (1) einen Be-
triebsmodusbefehl (M) entgegen nimmt und anhand 
des Betriebsmodusbefehls (M) entscheidet, ob sie 
den Normalbetrieb oder den Überwachungsbetrieb 
annimmt.

3.  Steuereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der sichere Zustand 
durch in der Steuereinrichtung hinterlegte Einstellun-
gen bestimmt ist.

4.  Steuereinrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Zentraleinheit (7) 
von der übergeordneten Steuereinrichtung (1) einen 
Sollwertparameter (T) entgegen nimmt und anhand 
des Sollwertparameters (T) entscheidet, ob die von 
ihr entgegen genommenen Sollwerte (W*) Lage-, 
Drehzahl- oder Momentsollwerte sind.

5.  Steuereinrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das an die An-
triebseinheit (3) übermittelte Abschaltsignal (A2) in 
den Prüfinformationen (P) enthalten ist.

6.  Steuereinrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das an die An-
triebseinheit (3) übermittelte Abschaltsignal (A2) ein 
von den Prüfinformationen (P) verschiedenes Signal 
ist.

7.  Steuereinrichtung nach einem der obigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zentral-
einheit (7) die Prüfinformationen (P) anhand der von 
ihr entgegen genommenen Soll- und/oder Istwerte 
(W*, W) durch codierte Programmierung ermittelt.

8.  Steuereinrichtung nach einem der obigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zentral-
einheit (7) die Prüfinformationen (P) auch im Normal-
betrieb generiert und an die mindestens eine An-
triebseinheit (3) übermittelt.

9.  Steuereinrichtung nach einem der obigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zentral-
einheit (7) das für die erste Abschalteinrichtung (12) 
bestimmte Abschaltsignal (A1) über die Antriebsein-
heit (3) an die erste Abschalteinrichtung (12) übermit-
telt.

10.  Steuereinrichtung nach einem der obigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine 
Speichereinrichtung (9) aufweist, in der ein Steuer-
programm (8) hinterlegt ist, und dass die Zentralein-
heit (7) ihre Funktionen unter Abarbeitung des Steu-
erprogramms (8) ausführt.

11.  Steuereinrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Steuerprogramm 
(8) als Systemprogramm (8) ausgebildet ist.

12.  Datenträger, auf dem ein Steuerprogramm 
(8) gespeichert ist, wobei das Steuerprogramm (8) 
bewirkt, dass eine Zentraleinheit (7) einer Steuerein-
richtung (2) nach Anspruch 10 oder 11 ihre in einem 
der Ansprüche 1 bis 9 beschriebenen Funktionen 
ausführt, wenn es von der Zentraleinheit (7) ausge-
führt wird.

13.  Elektronische Antriebseinheit eines elektri-
schen Antriebssystems, mit einer Zentraleinheit (13),  
– wobei die Zentraleinheit (13) in einem Normalbe-
trieb von einer Steuereinrichtung (2) eine Folge von 
Stromsollwerten (I*) entgegen nimmt, anhand der 
Stromsollwerte (I*) Ansteuersignale (A*) für eine An-
zahl von Leistungsschaltern (15) ermittelt, mittels de-
rer ein Elektromotor (4) entsprechend dem Stromsoll-
wert (I*) an eine Stromversorgung (U) angeschaltet 
wird, und an die Leistungsschalter (15) ausgibt,  
– wobei die Zentraleinheit (13) in einem Überwa-
chungsbetrieb prüft, ob ihr von der Steuereinrichtung 
(2) ein Abschaltsignal (A2) übermittelt wird, und im 
Fall der Übermittlung des Abschaltsignals (A2) eine 
Stromversorgung (U) des Elektromotors (4) über eine 
zweite Abschalteinrichtung (16) unterbricht,  
– wobei die Zentraleinheit (13) im Überwachungsbe-
trieb ferner prüft, ob ihr von der Steuereinrichtung (2) 
Prüfinformationen (P) übermittelt werden, die für sich 
oder in Verbindung mit mindestens einem weiteren 
im Überwachungsbetrieb an die Antriebseinheit über-
mittelten Signal (I*) dafür charakteristisch sind, ob die 
Steuereinrichtung (2) ordnungsgemäß funktioniert, 
und im Fall, dass die Prüfinformationen (P) nicht 
übermittelt werden oder nicht ordnungsgemäß sind, 
ebenfalls die Stromversorgung (U) des Elektromotors 
(4) über die zweite Abschalteinrichtung (16) unter-
bricht.

14.  Antriebseinheit nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass das an die Antriebseinheit 
übermittelte Abschaltsignal (A2) in den Prüfinformati-
onen (P) enthalten ist.

15.  Antriebseinheit nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass das an die Antriebseinheit 
übermittelte Abschaltsignal (A2) ein von den Prüfin-
formationen (P) verschiedenes Signal ist.

16.  Antriebseinheit nach Anspruch 13, 14 oder 
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Zentraleinheit 
(13) die Prüfinformationen (P) dahingehend über-
prüft, ob sie im Sinne einer codierten Programmie-
rung mit einer vorbestimmten Zahl (n) und/oder mit 
dem mindestens einem weiteren im Überwachungs-
betrieb an die Antriebseinheit übermittelten Signal 
(I*) korrespondieren.

17.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 13 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Normalbe-
trieb und der Überwachungsbetrieb identisch sind.
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18.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 13 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebs-
einheit von der Steuereinrichtung (2) ein Abschaltsig-
nal (A1) für eine erste Abschalteinrichtung (12) ent-
gegen nimmt und an die erste Abschalteinrichtung 
(12) weiterleitet.

19.  Antriebseinheit nach Anspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit das Ab-
schaltsignal (A1) für die erste Abschalteinrichtung 
(12) unter Umgehung der Zentraleinheit (13) an die 
erste Abschalteinrichtung (12) weiterleitet.

20.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 13 
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Leistungs-
schalter (15) Bestandteil der Antriebseinheit sind.

21.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 13 
bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Zentralein-
heit (13) in einen ASIC (14) integriert ist.

22.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 13 
bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Spei-
chereinrichtung (18) aufweist, in der ein Steuerpro-
gramm (17) hinterlegt ist, und dass die Zentraleinheit 
(13) ihre Funktionen unter Abarbeitung des Steuer-
programms (17) ausführt.

23.  Antriebseinheit nach Anspruch 22, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Steuerprogramm (17) als 
Systemprogramm (17) ausgebildet ist.

24.  Antriebseinheit nach Anspruch 21 in Verbin-
dung mit Anspruch 22 oder 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Speichereinrichtung (18) in den 
ASIC (14) integriert ist.

25.  Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 13 
bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Zentralein-
heit (13) derart schaltungstechnisch ausgebildet ist, 
dass sie ohne Abarbeiten eines Steuerprogramms 
arbeitet.

26.  Datenträger, auf dem ein Steuerprogramm 
(17) gespeichert ist, wobei das Steuerprogramm (17) 
bewirkt, dass eine Zentraleinheit (13) einer Antriebs-
einheit (3) nach Anspruch 22, 23 oder 24 ihre in ei-
nem der Ansprüche 13 bis 19 beschriebenen Funkti-
onen ausführt, wenn es von der Zentraleinheit (13) 
ausgeführt wird.

27.  Elektrisches Antriebssystem, bestehend aus 
einer elektronischen Steuereinrichtung (2) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11 und mindestens einer 
elektronischen Antriebseinheit (3) nach einem der 
Ansprüche 13 bis 25, wobei die Steuereinrichtung (2) 
mit der Antriebseinheit (3) datentechnisch verbunden 
ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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